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Öffentliche Bekanntmachungen

Vollzug  des  Tiergesundheitsgesetzes  vom  22.  Mai 
2013 (BGBl. I S. 1324), das zuletzt durch Artikel 8 Ab-
satz 12 des Gesetzes vom 3. Dezember 2015 (BGBl. I 
S. 2178) geändert worden ist i. V. Bienenseuchen-Ver-
ordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. 
November 2004 (BGBl. I S. 2738), die zuletzt durch Ar-
tikel 7 der Verordnung vom 17. April 2014 (BGBl. I S. 
388) geändert worden ist;

Aufhebung des Sperrbezirkes Schlöben mit 
den Ortsteilen Gröben, Rabis und Zöttnis 

Der  Zweckverband  Veterinär-  und  Lebensmittelüberwa-
chungsamt Jena-Saale-Holzlandkreis (ZVL J-SH) erlässt 
folgende tierseuchenrechtliche Anordnung:

1.  Mit  Wirkung vom 20.07.2018 wird das mit  Bescheid 
vom 7.10.2016 wegen Ausbruchs der Afrikanischen Faul-
brut  (AFB)  festgelegte  erweiterte  Sperrgebiet  Schlöben 
mit den Ortsteilen Gröben, Rabis und Zöttnitz einschließ-
lich den dazugehörenden Fluren aufgehoben. 

Begründung

I. Sachverhalt

Aufgrund der amtlichen Feststellung der Amerikanischen 
Faulbrut  (AFB)  bei  einem  Bienenvolk  am 6.06.2016  in 
Schlöben wurde der Ort Schlöben mit dem Ortsteil Grö-
ben  zum  Sperrbezirk  mit  Allgemeinverfügung  vom 
10.06.2017 erklärt. Angesichts der amtlichen Feststellung 
der  AFB bei  mehreren  Völkern  am 5.10.2016 in  Rabis 
und Zöttnitz wurde die amtliche Feststellung des Sperrge-
bietes Schlöben mit dem Ortsteil Gröben um die Ortsteile 
Rabis  und  Zöttnitz  mit  Allgemeinverfügung  vom 
7.10.2017 erweitert.
Im  Ergebnis  der  Durchführung  diverser  Bekämpfungs-
maßnahmen  (Tötung  klinisch  befallener  Völker,  Kunst-
schwarmverfahren,  Reinigungs-  und  Desinfektionsmaß-
nahmen)  und  mehrerer  Beprobungen  der  betroffenen 
Bienenstände zur Untersuchung auf AFB konnte im Er-
gebnis der letzten Beprobungen 2018 nur noch ein ge-
ringgradiger  Sporengehalt  von  AFB in  2  Völkern  eines 
Bienenstandes festgestellt werden. Die betreffenden Völ-
ker wurden unschädlich beseitigt. Somit kann das Sperr-
gebiet aufgehoben werden. 

II. Zuständigkeit

Der  Zweckverband  Veterinär-  und  Lebensmittelüberwa-
chungsamt  Jena-Saale-Holzland  ist  zum  Erlass  dieser 
Allgemeinverfügung  zuständig  (Thüringer  Gesetz  zur 
Übertragung  von  Aufgaben  auf  dem  Gebiet  des 
Veterinärwesens  und  der  Lebensmittelüberwachung 
sowie zur Änderung veterinär- und lebensmittelrechtlicher 
Vorschriften  vom  01.03.2002  (GVBl.  S.  161),  in 
Verbindung  mit  §  3  Abs.  1  der  Satzung  des 
Zweckverbandes  „Veterinär-  und 
Lebensmittelüberwachungsamt  Jena-Saale-Holzland“ 
(Thüringer Staatsanzeiger 2006, S. 220), zuletzt geändert 
durch  Fünfte  Änderungssatzung  (Thüringer 
Staatsanzeiger 2015, S. 222).

III. Rechtliche Würdigung

Rechtsgrundlage  für  die  Aufhebung  des  Sperrbezirkes 
bildet § 24 Abs. 1 Tiergesundheitsgesetz in Verbindung 
mit §§ 1 Absatz 1 Nr. 3, Absatz 2, § 2 Absatz 4 Satz 1 des 
Thüringer Ausführungsgesetz zum Tiergesundheitsgesetz 
(Thüringer Tiergesundheitsgesetz) und § 12 Abs. 1, 2 und 
3 der Bienenseuchen-Verordnung.
Nach § 12 (1) Bienenseuchen-Verordnung sind Schutz-
maßregeln aufzuheben, wenn die AFB erloschen ist. 
Die AFB gilt als erloschen, wenn 
1. alle  Bienenvölker  des  verseuchten  Bienenstandes 

verendet  oder  getötet  und  unschädlich  beseitigt 
worden sind oder

2. die an der Seuche erkrankten Bienenvölker des ver-
seuchten  Bienenstandes  verendet  oder  getötet  und 
unschädlich beseitigt und die Untersuchung nach § 9 
Abs. 2 einen negativen Befund ergeben hat und

3. die  Entseuchung  des  betroffenen  Bienenstandes 
unter amtlicher Überwachung durchgeführt und vom 
Amtstierarzt  abgenommen  worden  ist  (§  12  (2) 
Bienenseuchen-Verordnung).

Nach § 12 (3) gilt die AFB als erloschen, wenn die Vor-
aussetzungen des Abs. 2 erfüllt sind und die bakteriologi-
schen  Untersuchungen  auf  Sporen  von  AFB  einen 
negativen Befund ergeben haben.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen  diesen  Bescheid  kann  innerhalb  eines  Monats 
nach  Bekanntgabe  Widerspruch  erhoben  werden.  Der 
Widerspruch  ist  schriftlich  oder  zur  Niederschrift  beim 
Zweckverband  Veterinär-  und  Lebensmittelüberwa-
chungsamt Jena -  Saale-Holzland, Kirchweg 18, 07646 
Stadtroda einzulegen.
Der Widerspruch kann auf Grund fehlender technischer 
Einrichtungen zur Verarbeitung einer qualifizierten elek-
tronischen Signatur und zur sicheren Prüfung verschlüs-
selter personenbezogener Daten noch nicht in elektroni-
scher Form entgegengenommen werden.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Suhrke
Amtstierärztin
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Öffentliche Ausschreibungen

Öffentliche 
Ausschreibung

Öffentliche  Ausschreibung  von  Bauleistungen  nach 
VOB/A 2016 Abschnitt 1

Auftraggeber:
Kommunale Immobilien Jena (KIJ),  PF 100338, 07703 Jena 
bzw. Paradiesstraße 6, 07743 Jena (1. OG, Zi. 1.13)
Tel.-Nr. 03641-497006 Fax: 03641-497005

Vorhaben:

Neubau  Gemeinschaftsschule  -  Los  12-02 
Bodenplatten Feinsteinzeug
GMS Wenigenjena,Jenzigweg 29, 07749 Jena  

Los 12-02 Bodenplatten Feinsteinzeug

Leistung:
ca. 1.600 m² Reinigung und Vorbereitung von Untergrün-
den; Gussasphaltestrich und Betonstufen
ca.  995  m²  Bodenplatten  Feinsteinzeug,  R9,  600/600 
mm, auf Gussasphalt in Dünnbettverfahren kleben, inkl. 
Hartverfugung
ca. 430 m Sockelfliesen, 300/100 mm, Material und Ober-
fläche wie vor, an Betonwänden und GK-Platten im Dünn-
bettverfahren kleben, inkl. Hartverfugung
ca. 610 m Ausgleichsestrich auf Betonstufen, d ca. 1,5 
cm, Breite 280 mm
ca. 610 m Tritt- und Setzstufen in Feinsteinzeug; 165/280 
mm,  in  Dünnbettverfahren  kleben;  Trittstufen  mit  Anti-
rutschfräsungen
ca. 144 m Sockelwandplatten aus Feinsteinzeug für gera-
de Treppenstufen; H 100 mm, L 380 und 65 mm; Hartver-
fugung
ca. 1.250 m Verfugung mit Dauerelastischem Material an 
Übergängen und „Dehnfugen“
ca. 100 m Trennschienen in Edelstahl
ca.  995  m² Schutzabdeckungen auf  Bodenbelag  verle-
gen, inkl. entfernen und entsorgen
ca. 610 m Tritt- und Setzstufen schützen mit Schutzabde-
ckungen; inkl. entfernen und entsorgen
ca. 1.600 m² Bodenfliesen sowie Tritt- und Setzstufen rei-
nigen

Entgelt: 17,00€
Ausführungsfrist: 26.09.2018 bis 29.03.2019
Eröffnungstermin: 23.08.2018, 10:30 Uhr
Zuschlagsfrist: 08.10.2018

Entgelt:
Für die Ausschreibungsunterlagen wird das o.g. Entgelt 
erhoben, wenn die Vergabeunterlagen durch die Verga-
bestelle an den Bieter per Postdienst versandt werden. 
Das Entgelt ist in diesem Fall vor Abholung bzw. Versand 
der Unterlagen auf das Konto des Auftraggebers bei der 
Sparkasse Jena, IBAN DE 58830 530300 000033 030 
einzuzahlen  mit  dem  Zahlungsgrund  6661.120901 und 
dem Vermerk "GMS Wenigenjena Los 12-02“. Das einge-
zahlte Entgelt wird nicht erstattet; Schecks werden nicht 
akzeptiert!

Die Vergabeunterlagen werden zudem durch die Verga-

bestelle auf der Homepage www.kij.de zur Verfügung ge-
stellt. Soweit die Vergabeunterlagen durch den Bieter ei-
genständig elektronisch heruntergeladen werden, ist kein 
Entgelt zu entrichten. 

Pflicht  des  Bieters  zur  eigenständigen  Information 
über Änderungen der Vergabeunterlagen:
Soweit  die Vergabeunterlagen auf der  Homepage ww-
w.kij.de/ausschreibungen zur Verfügung gestellt  werden, 
werden auch alle Änderungen und Bieteranfragen zuzüg-
lich deren Beantwortung durch die Vergabestelle dort ein-
gestellt. Der Bieter, der, ohne sich zu registrieren, die Ver-
gabeunterlagen herunterlädt,  ist  daher  verpflichtet,  sich 
eigenständig hierüber zu informieren und sicherzustellen, 
dass sein Angebot die aktuelle Version der Vergabeunter-
lagen beinhaltet.  

Es  wird  darauf  hingewiesen,  dass  Angebote  unter  Zu-
grundelegung von veralteten Vergabeunterlagen im Rah-
men der vergaberechtlichen Vorschriften ausgeschlossen 
werden. 

Es besteht auch die Möglichkeit, sich auf der Homepage 
www.kij.de/ausschreibungen  unter  dem entsprechenden 
Los freiwillig zu registrieren. Sobald die Registrierung er-
folgt  ist,  werden  alle  Änderungen  und  Bieteranfragen 
nebst deren Beantwortung dem Bieter an die registrierte 
E-Mail-Adresse  versendet.  Dies  entbindet  den  Bieter 
nicht von der Pflicht, sicherzustellen, dass sein Angebot 
die aktuelle Version der Vergabeunterlagen beinhaltet.

Den vollständigen Ausschreibungstext  und die  Ver-
gabeunterlagen finden Sie unter:

www.kij.de/ausschreibungen

Öffentliche 
Ausschreibung

Gewerberaum-Vermietung für  Kfz-Schilder-
dienst

Der Eigenbetrieb Kommunale Immobilien Jena vermietet 
im  Dienstgebäude  Löbdergraben  12/13  (Bürgerservice 
mit Kfz-Zulassungsstelle) folgende Räume für einen Kfz-
Schilderprägeservice:

Gewerberaum im EG und Zwischengeschoss, Toilette 
im 1. OG sowie anteilig Flur und Treppenhaus mit ei-
ner Gesamtfläche von 55,65 m²

• Nutzungsbeginn: 1.1.2019 
• Vertragsdauer: 5 Jahre 
• Abrechnung der Betriebskosten erfolgt nach Betriebs-

kostenverordnung. 
• Es wird eine jährliche Verwaltungskostenpauschale von 

5% des jährlichen Mietzinses erhoben. 
• Die Instandhaltung und -setzung innerhalb der Mietflä-

che obliegt dem Mieter. 
• Wertsicherungsklausel ab dem 3. Mietjahr bei Verände-

rung des Verbraucherpreisindex um mind. 5 % 
• Der Elektrozähler ist direkt beim Versorgungsunterneh-

men anzumelden. 
• Untervermietung ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung 

durch den Vermieter sowie Zahlung eines Untermietzu-
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schlages erlaubt. 
• Kaution: drei Monatsmieten (kalt) 

Bei Interesse senden Sie uns bitte Ihr Mietpreisangebot, 
ein Dienstleistungskonzept, Ihre Referenzen, eine kurze 
Darstellung Ihrer Firma und die unterzeichnete Eigener-
klärung. Bestandteil des Angebotes ist der den Angebots-
unterlagen beigefügte Mustermietvertrag. Ihr Gebot sollte 
in  einem  zweiten,  verschlossenen  Umschlag  enthalten 
sein, der nur mit dem Vermerk "Teilnahme an Öffentlicher 
Ausschreibung Schilderprägeservice Löbdergraben 12 / 
13" und Ihrem Absender versehen ist. Es ist das Form-
blatt  „Angebotsschreiben“  zu  verwenden.  Dieses  sowie 
den Mustermietvertrag  und die  Eigenerklärung erhalten 
Sie  von  der  Vergabestelle  auf  Abforderung  (Telefon: 
03641 49-7006 bzw. kij@jena.de) per Post oder E-Mail.

Ihr Gebot senden Sie bitte bis 12.9.2018, 16:00 Uhr an 
Kommunale  Immobilien  Jena,  Paradiesstraße  6, 
07743 Jena.

Gern nehmen wir Ihre Unterlagen auch persönlich entge-
gen.

Weitere Informationen:

Kommunale Immobilien Jena
Abt. Kultur-, Verwaltungs- und Sozialimmobilien
Paradiesstraße 6, 07743 Jena

Esther Tanneberg
Telefon: 03641 49-7083
Telefax: 03641 49-7005
E-Mail: esther.tanneberg@jena.de
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